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Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen der beteiligten Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange zum Entwurf
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1 Landkreis Vorpommern-Greifswald

Feldstraße 85 a
17489 Greifswald 09.06.2026 X

2 Landesamt für Umwelt, Naturschutz
und Geologie M-V
Goldberger Straße 12b
18273 Güstrow

08.06.2026 X
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Stellungnahme Nr. 1 Abwägung ja nein Enth.
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Stellungnahme Nr. 1 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise sind bereits in der Begründung unter Punkt 5.6 „Sonstige Angaben,
Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald; Sachgebiet Breitband“ und auf der Plan-
zeichnung unter Punkt Allgemeine Hinweise, Punkt 4 enthalten.

- Die Hinweise sind bereits in der Begründung unter Punkt 5.6 Sonstige Belange, Belange des
Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz und auf
der Planzeichnung unter Allgemeine Hinweise Punkt 3 Belange des Landkreises Vorpom-
mern-Greifswald, Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz enthalten.
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Stellungnahme Nr. 1 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise werden berücksichtigt. Sie werden in die Begründung unter Punkt
5.6 Sonstige Belange, Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Brand-
und Katastrophenschutz und auf der Planzeichnung unter Allgemeine Hinweise Punkt 3 Be-
lange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz
ergänzend aufgenommen.

-----

- Eine Stellungnahme des Gesundheitsamtes liegt nicht vor.

- Eine Stellungnahme des Sachbereiches Technische Bauaufsicht liegt nicht vor.

- Die gegebenen Hiwnesie werden beachtet. Sie sind bereits in der Begrünung unter Punkt
2.3 Flächennutzungsplan enthalten.

- Das Inhaltsverzeichnis der Begründung wird mit Seitenangaben ergänzt.
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Stellungnahme Nr. 1 Abwägung ja nein Enth.

- Die Überschrift zum Teil II der Begründung wird mitt einem §-Zeichen ergänzt.
- Das Schallgutachten ist ein externes Fachgutachten zum Bebauungsplan Nr. 41. Der

Planungswillen der Stadt Wolgast bleibt dadurch weiterhin wert- und werbeneutral,
auch wenn das Logo des Fachbüros auf jeder Seite der Unterlage vorhanden ist.
Das Fachgutachten ist lediglich eine Anlage zur Begründung. Die Begründung zum
Bebauungsplan Nr. 41 ist weiterhin wert- und werbeneutral verfasst.

- zu 5) Die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung liegt vor. Diese wurde durch
eine Stellungnahme der Raumordnung bestätigt.

- Eine Stellungnahme des Sachbereiches Denkmalschutz liegt nicht vor.

------

------

- Die gegebenen Hinweise sind bereits teilweise in der Begründung unter Punkt 5.6
„Sonstige Belange, Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachbereich
Altlasten/ Bodenschutz/ Abfallwirtschaft“ und auf der Planzeichnung unter dem Punkt
Allgemeine Hinweise unter Punkt 8 enthalten. Sie werden auf die nebenstehende
Stellungnahme angepasst.
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Stellungnahme Nr. 1 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise sind bereits in der Begründung unter Punkt 5.6 Sonstige
Belange, Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachbereich Altlasten/
Bodenschutz/Abfallwirtschaft und auf der Planzeichnung unter Allgemeine Hinweise
Punkt 8 Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachbereich Altlasten/
Bodenschutz/Abfallwirtschaft enthalten.

- Die gegebenen Hinweise berücksichtigt. Sie werden in die Begründung unter Punkt
5.6 Sonstige Belange, Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachbe-
reich Altlasten/ Bodenschutz/Abfallwirtschaft und auf der Planzeichnung unter Allge-
meine Hinweise Punkt 8 Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachbe-
reich Altlasten/ Bodenschutz/Abfallwirtschaft ergänzend aufgenommen.

------

- Der gegebene Hinweis wird berücksichtigt.
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Stellungnahme Nr. 2 Abwägung ja nein Enth.
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Stellungnahme Nr. 2 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise werden berücksichtigt. Die redaktionellen Widersprüche in
der Schallprognose werden beseitigt. Die Unterlage wird angepasst.


